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Ins Ungeheure haben sich auch in den letzten Jahrzenten die
Leistungen auf postalischem Gebiete entwickelt. Rund 400 Milli¬
onen Briefe und Karten kommen bei der bayrischen Post durch¬
schnittlich im Jahre zum Verkauf und 18 Millionen Stück Pakete
zur Beförderung. Ein einziger Monat, Januar 1912, brachte fol¬
gende Einnahmen: Wertzeichen: 3 361 315 Mk.; Zustellgebühren:
455 507 Mk.; Gesamt-Einnahme: 4 542312 Mk.; Es zeigte der Ver¬
gleich mit der Einnahme des gleichen Monats im Vorjahre eine
Steigerung von 272 750 Mk.; Auf den Kopf der Bevölkerung treffen
heute jährlich 60 Briefe und Karten und 4 Pakete. Welche Riesen¬
leistung diesen gegenseitigen Austausch zu bewältigen!

Und wie einfach ist die Benützung dieser Anstalt! Briefe,
Pakete, Drucksachen, Zeitschriften, Geld- und Wertsendungen bringen
wir in den vorgeschriebenen Dienststunden zur Postanstalt mit rich¬
tiger und genauer Adresse (bei Auslandsendungen in lateinischer
Schrift) versehen und vorschriftsgemäß verpackt und verschlossen.
Sollen Sendungen vom Empfänger an der Post abgeholt werden,
so muß die Adresse noch den Vermerk „postlagernd" tragen.
Rach vorgenommener Frankierung durch Aufkleben einer Postmarke,
was bei Paketen auf der beizufügenden „Paketadresse" (auch „Be¬
gleitadresse"), bei Geldsendungen auf der „Postanweisung ge¬
schieht, gelangen die Aufgabestücke zum Versand. Bei „Rach-
nahmesendugen" hat der Absender den vom Empfänger ge¬
forderten Betrag auf der Adresse mit Ziffern und Worten anzugeben.
Wertsachen enthaltende Briefe oder Poststücke müssen mit Wertan¬
gabe versehen, versiegelt und eingeschrieben sein. Bei Außeracht¬
lassung dieser Vorschrift wird für etwaigen Verlust keinerlei Ersatz
geboten.

Geldsendungen können mittels Postanweisung nur bis zu
dem Betrage von 800 Mk. betätigt werden, desgleichen erstreckt sich
auch die Nachnahme nicht über diese Grenzen hinaus. In gleicher
Höhe erhebt die Post von Zahlungspflichtigen in allen deutschen
Staaten Gelder. Diesem Zwecke dient der „P o st a u f t r a g".

Paketsendungen über 50 kg werden zur Beförderung
nicht angenommen, ebenso sind Explosiv- und Zündstoffe und alle
Sendungen, deren Transport mit Gefahren verbunden ist, hievon
ausgeschlossen. Andere Sachen werden nur nach Uebernahme der
Haftverbindlichkeit seitens des Absenders zum Verschicken über¬
nommen. Im übrigen haftet die Post für den Verlust oder die Be¬
schädigung von Versandstücken mit einem gewissen Betrage, der bei
Briefen und Paketen mit Wertangabe nach dieser bemessen wird, bei
solchen ohne Wertangabe sich in gewissen Grenzen hält.

Die Gebühr richtet sich bei Geldsendungen nach der Höhe
des Betrages, bei Paketen nach dem Gewicht und der Entfernung
des Bestimmungsortes. Auch Briefe, Drucksachen 2C. können je nach


